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Bitte beachten Sie bei der Beantwor-
tung der Fragen die Erläuterungen zu 
1  bis 1717  in der separaten Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ansprechperson für Rückfragen
"oOZNR_RUURPN 2WPJKNo#

Name:

Telefon oder E-Mail:

ADJStatistik der Kinder- und Jugendhilfe

Teil II.: Angebote der Jugendarbeit 2025

SASALand Kreis Kennnummer der auskunftgebenden 
Stelle oder Einrichtung

GemeindeBABA

G 1

Wird vom Statistischen Landesamt ausgefüllt.

1–18
Kennnummer Einrichtung

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

Die Statistik erfasst alle während des Berichtsjahres von 
öffentlichen oder gemäß §75 Absatz 1 oder Absatz 3 aner-
kannten freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe durch-
geführten Angebote der Jugendarbeit gemäß §11 SGB VIII, 
sofern diese pauschal oder maßnahmebezogen gefördert 
wurden oder der Angebotsträger eine öffentliche Förderung 
erhalten hat.

Erfasst werden offene Angebote, gruppenbezogene Angebote, 
Veranstaltungen und Projekte sowie Fortbildungsmaßnahmen 
für ehrenamtliche Mitarbeiter anerkannter Träger der Jugend-
hilfe nach §74 Absatz 6.

Öffentliche Förderung ist gegeben, wenn eine finanzielle 
Zuwendung aus EU-, Bundes-, Landes- oder kommunalen 
Mitteln, ferner Mitteln z.B. des Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes, des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes, von 
Koordinierungsstellen für Jugendaustauschmaßnahmen und 
von Nationalagenturen im Rahmen des EU-Aktionsprojektes 
„Jugend“ oder Landesjugendstiftungen oder vergleichbaren 
Quellen erfolgte.

Auf Antrag per Zuwendungsbescheid direkt geförderte An-
gebote sind stets zu melden.

2WPNKX\N$ MRN J][ NRWNZ YJ][LQJUNW EZePNZOfZMNZ]WP "o8Z]WM-
OfZMNZ]WPo# XMNZ J][ ^NZKJWM[RW\NZW _NR\NZPNPNKNWNW 7fZMNZ-
mitteln aus öffentlichen Quellen finanziert wurden, sind dann 
zu melden, wenn 

– entsprechende Verwendungs- bzw. Abrechnungsnachweise 
^XZURNPNW ]WMo'oXMNZ

– Förderungsauflagen z.B. im Rahmen eines Fördervertrags 
eine Mittelverwendung in der Jugendarbeit vorsehen 
]WMo'oXMNZ

– laut Sachbericht an den örtlichen öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe diese Mittel für Angebote der Jugendarbeit 
verwendet wurden.

Keine öffentliche Förderung im Sinne dieser Erhebung sind

k ]WNW\PNU\URLQN ANZ[XWJU% XMNZ CJ]VgKNZUJ[[]WP ]WMo'oXMNZ

– Sachmittelförderung.

Nicht geförderte Angebote sind nicht zu melden.

Wurde ein Angebot von mehreren Trägern durchgeführt, bei 
denen aber nur ein Träger eine öffentliche Förderung erhielt, 
so macht dieser Angaben zum Angebot. Wurde ein Angebot 
von mehreren Trägern durchgeführt, die jeweils dafür eine 
öffentliche Förderung erhielten, meldet der Träger mit der 
organisatorischen und rechtlichen Letztverantwortung.

Im Rahmen der Statistik der Angebote der Jugendarbeit sind 
alle im Berichtsjahr durchgeführten Angebote öffentlicher 
Träger und alle Angebote von anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe zu melden, die bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen.

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Träger bzw. ihre Angebote 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

– Das Angebot oder der Träger wurde öffentlich gefördert.

k 6[ _]ZMN NRW 2WPNKX\ MNZ ;]PNWMJZKNR\ "oh)) D83 G:::o# XMNZ 
eine Mitarbeiterfortbildung zum Zwecke der Jugendarbeit 
"oh/, D83 G:::o# M]ZLQPNOgQZ\&

Wenn Ihr Träger bzw. das Angebot diese Voraussetzungen 
erfüllt, lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zum 
Erhebungsbereich und beginnen anschließend mit dem 
Ausfüllen.

Wenn Ihr Träger diese Voraussetzungen nicht erfüllt bzw. Sie 
keine entsprechenden Angebote zu melden haben, tragen 
Sie bitte den Grund im Feld Bemerkungen auf Seite 2 ein und 
senden bitte den Fragebogen an den Absender zurück.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
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Erläuterungen und Hinweise zum Aufbau des Erhebungsbogens

Der Erhebungsbogen gliedert sich in vier Bestandteile:

– Abschnitt A: Art und Rechtsform sowie personelle Ressourcen des Trägers

k 2K[LQWR\\ 30 2WPJKNW a] XOONWNW 2WPNKX\NW "oENRU ) ]WM *o#

k 2K[LQWR\\ 40 2WPJKNW a] PZ]YYNWKNaXPNWNW 2WPNKX\NW "oENRU ) ]WM *o#

k 2K[LQWR\\ 50 2WPJKNW a] GNZJW[\JU\]WPNW ]WM AZXSNT\NW "oENRU ) ]WM *o#

Für die Abschnitte B bis D ist für jedes zu meldende Angebot eine Zeile zu 
befüllen. Die Angebotszeilen sind fortlaufendend durchnummeriert. Für jedes 
zu meldende Angebot müssen Angaben auf Teil 1 und Teil 2 des jeweiligen 
Abschnittes gemacht werden.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse 
]WM FV[\eWMN QRW_NR[NW$ MRN 6RWm][[ J]O :QZN 2WPJKNW QJKNW&

A Art und Rechtsform sowie personelle Ressourcen des Trägers  1

Art des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe

Es ist nur eine Angabe möglich.

Öffentlicher Träger 19–20

;]PNWMJV\ "ofZ\URLQNZ EZePNZo# ............................................................................................... 0101

=JWMN[S]PNWMJV\ "ogKNZfZ\URLQNZ EZePNZo# .......................................................................... 0202

@KNZ[\N =JWMN[S]PNWMKNQfZMN "o>RWR[\NZR]Vo'oDNWJ\o# .................................................... 0303

Gemeinde oder Gemeindeverband ohne eigenes Jugendamt .................................... 0404

Andere Gebietskörperschaft, 
welche als Träger der Kinder- und Jugendhilfe auftritt .................................................. 0505

SASALand Kreis Kennnummer der auskunftgebenden 
Stelle oder Einrichtung

GemeindeBABA

G 1

Wird vom Statistischen Landesamt ausgefüllt.

1–18

Die Statistik zu den öffentlich geförderten Angeboten erfasst 
solche nach §11 SGB VIII. Damit sind insbesondere gemeint

– außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, 
sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 
technischer Bildung,

– Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

– arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

– internationale Jugendarbeit,

– Kinder- und Jugenderholung,

– Jugendberatung.

Auch die Angebote der Jugendverbände und Jugendgruppen 
sind zu melden, sofern sie inhaltlich §11 SGB VIII zuzuordnen 
sind. Nicht zu melden sind Angebote nach §§13, 13a SGB VIII.

Nicht vom Regelungsbereich des §11 SGB VIII erfasst werden 
Angebote, welche der reinen Ausübung sportlicher, kultureller 
oder religiöser Aktivitäten dienen. Ebenfalls nicht erfasst 
werden technische Übungen z.B. im Rahmen des Rettungs-
dienstes.

noch: Abgrenzung des Erhebungsbereichs
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 Freier Träger

;]PNWM^NZKJWM "oNRW[LQURNiURLQ DYXZ\S]PNWM ]WM ;]PNWMJK\NRU]WP
RV DYXZ\^NZKJWMo'o%^NZNRWo#  ................................................................................................. 2 06

 Jugendring ................................................................................................................................. 07

;]PNWMPZ]YYN "oWRLQ\ ^NZKJWMURLQ XZPJWR[RNZ\o#$ :WR\RJ\R^N  ..........................................  2 08

2ZKNR\NZ_XQUOJQZ\ "o2H@o# XMNZ MNZNW >R\PURNM[XZPJWR[J\RXWNW  ................................... 09

 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband  
oder dessen Mitgliedsorganisationen ................................................................................. 10

5N]\[LQN[ CX\N[ <ZN]a "o5C<o# XMNZ MN[[NW >R\PURNM[XZPJWR[J\RXWNW  ..................... 11

 Diakonisches Werk und andere der EKD angeschlossene Träger  ........................  2 12

 Caritasverband und andere der kath. Kirche angehörige Träger  ...........................  2 13

 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland  .......................................................... 14

 Andere Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts  
oder ihnen angeschlossene Träger  .................................................................................... 15

 Sonstige juristische Person, andere Vereinigung  ........................................................... 16

 Rechtsform des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe  3

 Es ist nur eine Angabe möglich.

8NKRN\[TfZYNZ[LQJO\ "oNRW[LQURNiURLQ =JWM$ 3]WM$ I][JVVNW[LQUg[[No#
 oder Behörde  ............................................................................................................................

21–22

01

 Körperschaft des öffentlichen Rechts  ................................................................................ 02

 Kommunalunternehmen ......................................................................................................... 03

 Anstalt des öffentlichen Rechts  ........................................................................................... 04

 Stiftung des öffentlichen Rechts  .......................................................................................... 05

"o8NVNRWWg\aRPNZo# GNZNRW  ....................................................................................................... 06

 Genossenschaft  ....................................................................................................................... 07

D\RO\]WP MN[ AZR^J\ZNLQ\[ "oJ]LQ TRZLQURLQN D\RO\]WPNWo#  .................................................. 08

"o8NVNRWWg\aRPNo# 8N[NUU[LQJO\ VR\ KN[LQZeWT\NZ 9JO\]WP "oP8VK9o'o8VK9o#  ........... 09

DXW[\RPN CNLQ\[OXZV MN[ YZR^J\NW XMNZ fOONW\URLQNW CNLQ\[ "oa&3& NRW%
 getragene Genossenschaft, andere Personengesellschaft, andere  

S]ZR[\R[LQN ANZ[XW MN[ AZR^J\ZNLQ\[$ JWMNZN S]ZR[\R[LQN ANZ[XWo'oCNLQ\[OXZV
MN[ fOONW\URLQNW CNLQ\[$ J][UeWMR[LQN CNLQ\[OXZV$ WJ\gZURLQN ANZ[XWo#  ................... 10

 Personelle Ressourcen des Trägers für die Durchführung von  
 Angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit  4

 Mehrfachnennung möglich.

 Ehrenamtlich tätige Personen  .............................................................................................. 23

 Hauptberuflich tätige Personen  ........................................................................................... 24

 Nebenberuflich tätige Personen  .......................................................................................... 25

DXW[\RPN \e\RPN ANZ[XWNW "o9XWXZJZTZeO\N$ PNZRWPOgPRP 3N[LQeO\RP\N$ ANZ[XWNW
RV 7ZNR_RUURPNW DXaRJUNW ;JQZ "o7D;o#$ RV 7ZNR_RUURPNW cTXUXPR[LQNW ;JQZ "o7c;o#$
RV 3]WMN[OZNR_RUURPNWMRNW[\ "o375o# [X_RN AZJT\RTJW\RWWNWo'oAZJT\RTJW\NWo#  ................ 26

SALand Kreis Kennnummer der auskunftgebenden  
Stelle oder Einrichtung

GemeindeBA

G 1

Wird vom Statistischen Landesamt ausgefüllt.

1–18


